
Bestellformular - Neulizenzen 
WSCAD     CAD Software für die Elektrotechnik / vermittelt durch DREATEC GmbH 

Bitte Absender nicht vergessen! 

Cobra computer’s brainware AG  Firma:  Kd.-Nr.: 

Bahnstrasse 1  Name:  
CH - 8274 Tägerwilen  Straße:  
  PLZ / Ort:  
Tel  : +41 (0)71 666 89 20  Fax:                                               

Fax : +41 (0)71 666 80 42  E-Mail:  
 

 
 Ja, ich bestelle folgende Produkte mit Pflegevertrag * : 
 

Neulizenzen von WSCAD 5.4 und WSCAD MLT 
Software – Preise St.  

 (zuzüglich Pflegebetrag**) 
 Basic – Version  

 
860,-- 

 Compact – Version  
 

2.430,-- 
 Professional  – Version  4.860,-- 
 Professional 10 – Version  1.530,-- 
 Professional Plus  – Version (inklusive Add-On’s ProjectWizard, EXF-Import, Steinhauer und Kiesling) 8.100,-- 
 Netzwerklizenzen  auf Anfrage  
 WSCAD MLT  (Multi-Language-Translator) zum Übersetzen in das Unicode Format u. intelligente PDF-Ausgabe  720,-- 

Module / Add-On / Netzwerklizenzen zu WSCAD 5.4  für Basic, Compact und Professional 
Software – Preise  St. 

 
 (zuzüglich Pflegebetrag**) 

 Modul HLK  (Heizung, Lüftung, Klima) 1.800,-- 
 Modul Building (zur Planung von Elektro – Installationen) 1.800,-- 
 Add-On ProjectWizard  (Schaltplangenerator für Professional-Version) 2.800,-- 
 Add-On EXF-Import  (Import von Dokumentationen im EXF-Format) 720,-- 
 Add-On DDS-CAD (Intelligente Schnittstelle für die Erstellung von Verteilerplänen aus DDS-CAD) 510,-- 
 Weitere Add-On’s Steinhauer und Kiesling  auf Anfrage  
 Netzwerklizenzen  auf Anfrage 

 

* Pflegevertrag  

**Jährlicher Pflegebetrag: 
Basic – Version 
Compact – Version 
Professional – Version 
Professional 10 - Version 
Professional Plus  – Version 
Modul Building 
Modul HLK 
Add-On ProjectWizard 
Add-On EXF-Import 
Add-On DDS-CAD 
WSCAD MLT 

 
 

270,-- 
540,-- 
900,-- 
360,-- 

1.764,-- 
540,-- 
540,-- 
720,-- 

Nicht möglich 
Nicht möglich  
Nicht möglich  

 

Der Pflegebeitrag ist eine jährliche  Gebühr, die beim Erwerb  einer Software-Lizenz oder 
Update/Upgrade erstmals  sofort in Rechnung gestellt wird .  
Die Laufzeit des Pflegevertrages beträgt mindestens 24 Monate ab Kaufdatum  und 
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird.  
 
Der Pflegevertrag bietet Ihnen u.a. folgende Leistungen: 

- Alle im Zeitraum anfallenden Versionswechsel (z.B. 5.4 nach 5.5) 
- Online-Update über Internet 
- Nutzung von Symbolen und Artikeldaten durch Online-Zugriff 
- Support per Telefon und E-Mail 

Weitere Details entnehmen Sie bitte den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen. 

 
 

Mit meiner Bestellung akzeptiere ich die umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen. 

 
 
 
 
 
 

     
Datum  Unterschrift  Stempel 

 
 
 
Bitte beachten :   Alle  WSCAD Software-Lizenzen werden ausschließlich mit Pflegevertrag angeboten . Bei einem Wiedereinstieg in einen gekündigten 

Pflegevertrag werden zusätzlich 25% der Pflegegebühr berechnet. Neulizenzen werden mit einem Dongle-Kopierschutz  (USB Dongle) 
ausgeliefert. Für die Module HLK und Building  benötigen Sie zusätzlich eine der Lizenzen von Basic, Compact oder Professional . 

Preise : In SFR, zuzüglich Versandkostenpauschale (Inland: SFR 15,-) und gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Zahlung : Neukunden per Nachnahme oder  Vorauskasse , sonst 14 Tage rein netto, Softwarepflege mit Rechnungsstellung.  
  
 
Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie unsere Vertragsbedingungen  Softwarelieferung und -pflege .  
Diese Preisliste ist gültig ab 17. November 2008 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten. 
 
 



Vertragsbedingungen Softwarelieferung und -pflege 
 
 
I.  Geltung der Bedingungen 
1. Unsere Leistungen, Lieferungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund 
dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit auch für alle künftigen Leistungen, selbst 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Anderslautende Bedingungen 
gelten, auch wenn wir ihnen nicht widersprochen haben, nur in dem Umfange, in dem sie 
mit diesen Bedingungen übereinstimmen. 
2. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
 
II.  Angebot und Vertragsschluss  
1. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
2. Verträge kommen nur durch schriftliche Bestätigung der Bestellung oder mit dem 
Beginn der Ausführung des Auftrages zustande. 
3. Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, zuzüglich Versandkosten und gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 
 
III.  Softwarepflege 
1. Wir erbringen für die Dauer des Software-Pflegevertrags für die davon erfassten 
Softwareprodukte in der jeweils aktuellen Version folgende Leistungen: 

• Weiterentwicklung von Programmfunktionen, Programmablauf und Programmdar-
stellung, soweit dies nach unserer Auffassung erforderlich ist.  

• Bereitstellung der jeweils neuesten Programmversion. Diese können auch zum 
Download angeboten werden. Die Downloadkosten werden von Ihnen getragen. 

• Telefon (zu üblichen Telefonkosten)- bzw. E-Mail Support. 
2. Die Beseitigung von Mängeln erfolgt bei Auslieferung einer neuen Programmversion. 
Weichen Merkmale der Software in der aktuellen Programmversion nicht unwesentlich 
von der Leistungsbeschreibung ab, so liegt ein Mangel vor. 
Für ein Softwarepaket, das über Schnittstellen erweitert wurde, die gemäß unserer 
Freigabemitteilung dafür vorgesehen sind, wird die Pflege bis zur Schnittstelle übernom-
men. Für Softwareprodukte, die außerhalb des in Abs.1 bezeichneten Rahmens geändert 
wurden, ist die Pflege ausgeschlossen. 
3. Mängel können nur beseitigt werden, wenn (a) sie reproduzierbar sind und in der 
jeweiligen neuesten, Ihnen bereitgestellten Programmversion auftreten; (b) wir von Ihnen 
alle für die Mängelbeseitigung benötigten Unterlagen und Informationen erhalten; (c) Sie 
die jeweils neueste angebotene Programmversion und Dokumentation einsetzen und Ihre 
Hardwarekonfiguration/Systemsoftware dem technisch aktuellen Stand entspricht 
4. Wir sind berechtigt, Dritte mit der Leistungserbringung zu beauftragen. 
5. Sind Sie mit der Bezahlung einer früheren Lieferung oder Leistung in Verzug, sind wir 
berechtigt, Leistungen zurückzuhalten bzw. einzustellen, ohne zum Ersatz eines evtl. 
entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. 
6. Die Vertragsdauer beträgt 24 Monate ab Vertragsbeginn. Sie verlängert sich danach 
um jeweils 12 Monate, wenn Sie nicht zuvor mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf 
schriftlich kündigen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiderseits vorbehalten. 
Insbesondere haben wir das Recht, den Vertrag bei Zahlungsrückständen von mehr als 
zwei Monaten fristlos zu kündigen oder wenn Sie eine aufgrund der Einführung einer 
neuen Programmversion erforderliche Anpassung Ihrer Hardwarekonfiguration/System-
software nicht vornehmen. Bei Nichtzahlung unserer Rechnung geben wir diese an unser 
Inkassobüro weiter. Dies ist für Sie mit erheblichen Mehrkosten verbunden. 
 
IV.  Liefer- und Leistungszeit, Gefahrübergang  
1. Werden vereinbarte Liefertermine um mehr als drei Wochen überschritten, so haben 
Sie nach Ablauf einer gesetzten angemessenen Nachfrist das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadenersatz ist ausgeschlossen, es sei denn wir haben den Verzug 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
2. Mit der Übergabe der Waren an den Spediteur, spätestens jedoch mit Verlassen des 
Werkes, geht die Gefahr auf Sie über. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung 
vereinbart wurde. Alle Sendungen - einschließlich etwaiger Rücksendungen - reisen auf 
Gefahr des Bestellers. 
3. Bei Falschbestellung oder wenn Sie die Ware zurücksenden behalten wir uns vor, eine 
Kostenbeteiligung in Höhe von 5% je Position bzw. mindestens SFR 150,- netto  in 
Rechnung zu stellen. 
 
V.  Zahlungsbedingungen  
1. Lieferungen erfolgen bei Neukunden per Nachnahme oder Vorauskasse, sonst 14 
Tage rein netto.  
2. Die Vergütung des Softwarepflege-Vertrages wird jeweils zu Beginn des angegebenen 
Zeitraumes bzw. zum angegebenen Datum im Voraus in Rechnung gestellt. Abgedeckt 
sind alle Leistungen nach III. Werden die Leistungen durch unsachgemäße Handhabung, 
durch Fehler in der Bedienung oder durch sonstige, nicht von uns zu vertretende Um-
stände veranlasst, so sind diese Leistungen nicht mit der Vergütung abgegolten, sondern 
werden nach Aufwand berechnet.  
3. Wir sind berechtigt, den Betrag der Jahrespflege anzupassen. Bei einer Erhöhung von 
mehr als 5 % können Sie innerhalb von 4 Wochen nach dem Versand der Mitteilung den 
Softwarepflege-Vertrag kündigen. 
4. Wechseln Sie während der Vertragslaufzeit zu einer höheren Ausbaustufe, wird die 
Vergütung des Pflegevertrags entsprechend angepasst. 
5. Sie können nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. 
 
VI.  Eigentumsvorbehalt  
1. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen unser Eigentum. Vorher ist 
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung untersagt und Weiterveräußerung nur 
Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass 
der Wiederverkäufer die Ware seinerseits unter Eigentumsvorbehalt verkauft und schon 
heute den Kaufpreisanspruch an uns abtritt.  
2. Sie sind berechtigt, die abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung kann jederzeit wiederrufen werden, 
wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen. 
 
VII.  Gewährleistung  
1. Für Material- und Herstellungsmängel leisten wir 12 Monate (für Verbraucher: 24 
Monate) von der Lieferung an kostenlosen Ersatz. 
2. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung für Fehlerfreiheit kann nicht übernommen 
werden. Insbesondere wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Software Ihren 
Anforderungen und Zwecken genügt oder mit anderen von Ihnen ausgewählten Pro-
grammen und Systemkomponenten zusammenarbeitet. 
3. Sind Sie Unternehmer, so müssen Sie offensichtliche Mängel der Ware unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzeigen. Ansonsten 
gilt die Ware als genehmigt. Bei berechtigter Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware 
zurück und liefern an ihrer Stelle Ersatz; stattdessen sind wir auch zur Nachbesserung 

berechtigt.  
4. Sofern wir der Verpflichtung zur Ersatzlieferung nicht nachkommen oder im Falle der 
Nachbesserung diese auch nach Nachfristsetzung fehlschlägt, steht Ihnen das Recht auf 
Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder Minderung (Herabsetzung der 
Vergütung) zu. 
5. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. 
 
VIII.  Haftungsbeschränkung  
1. Wir haften nur für Schäden, die wir, ein gesetzlicher Vertreter oder ein Erfüllungsgehil-
fe vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben oder die auf der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruhen. Für Schäden aus Verletzungen des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung beruhen, haften wir auch bei 
Fahrlässigkeit.  
2. Schadenersatzansprüche bei fahrlässiger Verursachung sind der Höhe nach auf 
diejenigen Ansprüche begrenzt, mit denen wir vernünftigerweise bei Vertragsabschluss 
rechnen mussten, jedoch höchstens auf den 10-fachen Softwarewert. Sie sind für die 
Sicherung Ihrer Datenbestände selbst verantwortlich. Wir haften nicht für Datenverlust 
oder daraus entstehende Schäden. 
3. Die Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen bleibt unberührt. 
 
IX.  Softwarenutzung, Kopierschutz  
1. Mit Erwerb der Software wird Ihnen ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. Daten-
trägerkopien dürfen Sie lediglich zum Zwecke der Datensicherung anfertigen. Eine 
Vervielfältigung der Handbücher sowie Seminarunterlagen ist ohne schriftliche Genehmi-
gung, auch auszugsweise, nicht erlaubt. 
2. Die Verwendung der Software zur gewerblicher Schulung und Ausbildung bedarf 
unserer schriftlichen Genehmigung. 
3. Mit dem Erwerb einer Lizenz erkennen Sie den Kopierschutz "Dongle" (Hardware-
schutzstecker) uneingeschränkt an und verzichten auf alle Ansprüche, die auf einen 
Wegfall dieses Kopierschutzes zielen. Wir weisen darauf hin, dass jeder Versuch, eine 
Vollversion von WSCAD ohne Kopierschutz zu nutzen, illegal ist. 
4. Die Lizenz ist an den Dongle gebunden. Bei Verlust des Dongle erlischt die Nutzungs-
lizenz für die Software vollständig. Wir leisten für verlorene Dongle grundsätzlich keinen 
Ersatz. Bei Beschädigung des Dongles wird dieser kostenpflichtig ersetzt, soweit Sie ihn 
vollständig mit Chip, Speicherchip, Platine, sowie oberer und unterer Deckplatte mit 
Siegel an uns einschicken.  
 
X.  Widerrufsrecht  
1. Sie können als Verbraucher die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der 
Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Erklärung 
in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:  

WSCAD electronic GmbH, Kreisstraße 28, 85232 Bergkirchen. 
2. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie die Ware 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgeben, so müssen Sie Wertersatz 
leisten. Das gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf Prüfung der Ware – 
wie es etwa im Ladengeschäft möglich wäre - zurückzuführen ist.  
3. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und der Preis der zurückzusendenden Ware € 40,00 nicht übersteigt 
oder wenn Sie zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung geleistet haben. Anderenfalls übernehmen wir die 
Kosten der Rücklieferung. 
4. Vertragserklärungen über Software können nur widerrufen werden, wenn der Daten-
träger noch im versiegelten Zustand ist. 
5. Bitte bewahren Sie zum Nachweis der rechtzeitigen Paketversendung den Versen-
dungsbeleg gut auf. Bitte frankieren Sie die Rücksendungen ausreichend. Der Warenwert 
(und gegebenenfalls auch die Portokosten) werden auf das bei Ihrer Bestellung angege-
bene Bank- oder Kreditkartenkonto überwiesen. Falls keine Zahlungsverbindung hinter-
legt ist, erhalten Sie einen Scheck. Sollte der Rechnungsbetrag noch nicht von Ihnen 
überwiesen worden sein, wird die Rechnung durch die Rücksendung gegenstandslos. 
 
XI.  Export  
1. Sie sind für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ggf. bis zum Endverbrau-
cher verantwortlich.  
2. Werden Lieferungen auftragsgemäß unverzollt ausgeführt, so haften Sie uns gegen-
über für etwaige Nachforderungen der Zollverwaltung.  
 
XII.  Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit  
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
Ihnen und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
2. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall 
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem von den Parteien verfolgten Zweck am nächs-
ten kommt. 
 
XIII.  Gerichtsstand  
1. Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist 85232 
Bergkirchen 
2. Gerichtsstand - auch für Wechsel- und Scheckprozesse - ist Dachau bzw. München. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, an Ihrem Gerichtsstand zu klagen. 
 
WSCAD electronic GmbH Amtsgericht München, HRB 90263 
Kreisstraße 28  UST.-ID.-Nr.: DE 128 251 316 
85232 Bergkirchen / Eisolzried Geschäftsführer: Martin Buhl 
 
Fon: +49 (0) 8131 / 3627 – 0 E-Mail: info@wscad.com 
Fax: +49 (0) 8131 / 3627 – 50 Internet: http://www.wscad.de 
 

 
Fassung vom 20. September 2007 

 


